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Gru ndsätz l iches

Der Mensch enlwickelt in einem anspruchsvollen, höchst komptexen Prozess seine Persönlichkeit. Jedes

Kind hat ein subjektives lllenschenrecht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Individualilät (vgl.

Übereinkommen der Vereinten Nalionen vom 20.11.1989). Die Erziehung der Kinder ist nalürl iches

Elternrecht; Kinder gehören jedoch weder den Eltern noch der Schule, weder der Kirche noch dem Staal.

Schulen als Lebensraum der Kinder und als Institutionen systematischer Entwicklung von Wissen, Fer-

tigkeiten, Fähigkeiten unterstützen treuhänderisch die primär den EIlern zukommende, aber nicht von

ihnen al lein zu erfül lende Aufgabe, für die menschengemässe Enlwicklung und Bildung der

heranwachsenden Generation zu sorgen. Staaten sind kaum mehr homogene Gemeinschatten' sondern

mullikulturelle und pluralistische Gesellschaften. Dem hal das Schulwesen Flechnung zu lragen.

unter jeder Trägerschaft unterstehen schulen einer öllentlichen (nicht mit staallich gleichzusetzenden)

veranlwortung. Der rechlsslaatliche Grundsätz einer allen Menschen gleichermassen zukommenden Men-

schenwürde ist verbunden mit dem Recht des Einzelnen auf bindividuelle Enlwicklung. Dieses ist einerseits

zu schützen vor unzulässigen Eingrilfen durch die Gesetz'und Verordnungsgebung, anderseits muss

sichergestellt werden, dass "Bildung" der Persönlichkeit tatsächlich auch erfolgt.

Damit Eltern ihre erzieherische Verantwortung wahlnehmen und sachlich nolwendig auch teilweise

delegieren können, muss das schulprofil von Eltern und lehrkrälten gemein6am definiert und erarbeitet

werden können. Dazu brauchen sie Entscheidungsgrundlagen. Leitideen, ziele und praktizierte l\4ethoden

der Schulen müssen otfen dargelegt werden (Tränsparenz)

Staatliches und gesellschattliches Handeln im Bildungswesen

Jeder Rechtsstaat hat ein in demokratischen Prozessen legitim und treuhänderisch Überwiesenes

Gewaltmonopol lür bestimmte Bereiche des gesellschaitlichen Lebens lm Bereich der Schulen hat die

staatliche Autsichl, unabhängig von der Trägerschaft, sicherzustellen, dass die Rechte des Kindes (und der

Eltern) gewahrt und die Bestimmungen der Verlassung edüllt werden.
Diese rechtsstaatliche Funldion betrifft sämtliche schulen und schulträger und ist klar zu trennen von Auf_

gaben der Schulver altung. Hier ist der Staat einzig für die von ihm selbst betriebenen Schulen zusländig'

also nicht lür schulen in kommunaler oder freier Trägerschaft. Aufsichts- und vewaltungsfunktion düien

weder legislativ noch ve\tattungsmässig (und gar dutch Peßonalunion) vermischt weden Zukunftsgemäss

sind die Leitgedanken von Subsidiarität und grösslmöglicher Autonomie.
lm Rahmen rechtsstaatlicher Vorgaben heisst dies im Schulbereich möglichst autonome Erfüllung aufsichlli-

cher Funktionen durch die Betroffenen selbst.

Freiheit als Bedingung pädagogischer Praxis

Echtes pädagogisches Handeln kann immer nur in einer konkreten ("zusammengewachsenen")

individuellen situation erfolgen. Frei von Aussenbestimmungen haben Erziehende dalür besorgt zu sein,

dass das Kind so gefördert wird, wie es lelztlich seiner Individualität und MenschenwÜrde enlspricht, lreilich

ohne dabei die Rechte anderer und die verantwortung iür die Gemeinschatt zu missachten. Pädagogisches

Handeln selzt innere Freiheit voraus.
Die Erziehenden brauchen jedoch für den vollzug ihrer pädagogischen "inneren Freiheit" ein wirkfeld mit

bestimmten Bahmenbedingungen und {ormell gewährleisteten äusseren FJeiheiten, u.a ausreichende

wirtschaftliche Sicherung und Unabhängigkeit in der Gestallung des Unierrichls
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Somit sind sachlich im Bereich der Schulaufsicht zwei Aufgabenstellungen zu unierscheiden, nämlich

R echtsaufsicht und Fach aulsicht.
Rechtsaufsicht hat zu pdten, ob vertassungsmässige Normen und (in demokratischer Weise legitimierle)

Gesetze, somil auch. Rechtsgleichheit, eingehalten werden Damit gewäh eistet sie zugleich die fÜ das

Schulwesen unveEichlbarcn äusseren Frciheilsräume (Die Pfuffrage lautet: lst es legal oder nichtl'

Fachautsicht trägt dazu bei, dass die unterrichtl ichen Abläule und pädagogischen luassnahmen

tatsächtich zur Förderung und Entwicklung des Kindes und Enilallung seiner Begabungen führen (Die Püf'

fage lautet: lst es pädagogisch gut odet nichtl
Rechlsaufsicht ist eine öffentliche, vom Slaat wahrzunehmende Aufgabe, Fachaulsicht (nachfolgend

wesenflich als Schulberatung definiert) ist eine ötfentliche Aufgabe, die von nichtstaatlichen Tfägem wahr-

genommen werden kann, in die auch Ellern einzübeziehen sind. Nur Rechtsaufsicht kann Eingrillsrechte

wahrnehmon, Fachaufsicht nicht: "Gute" Pädagogik lässl sich nicht verordnen

Zu den Aufgaben der Rechtsaufsjcht gehört auch die Zulassung von Schulen, d.h. die Sicherstellung, dass
die für de; Betrieb der Schule g6ltenden Bechlsregeln eingehalten werden. Inhalt l ich-quali lat ive
Anforderungen können nichl Gegenaland eines hoheiilichen zulassungsverfahrens sein'

Grundsätze für die Schulberatung

Fachaufsicht (als Miitet zur Sicherung der pädagogischen Oualität) kann ih.em Wesen nach nur als Beralung

und Weiteöildung erfolgen; sie wird zur partnerschaftlichen Schulbefatung, ohne hoheitliche Eingiifs'oder

Weisungsrechte. Wo Eltern frei zwischen offen dargelegten unterschiedlichen Schulkonzepten wählen

können, üben sie damit zl.lsätzlich durch Wahl bzw. Abwahl eine gewisse Kontrolle über die Qualilät der

Schulen aus und kagen so zur Oualitätssicherung und Qualitälssteigerung bei. Dies setzt Selbslevaluaiion

der Lehrkräfte und Dialogbereitschaft der Schuien voraus.

Freiheit l iche Formen der Schulberalung
Ziel der Schulberatung ist die Sicherung und Verbesserung der pädagogischen und sozialen Qualität im

schulischen Geschehen. Sie velwi*licht dies durch Beratung und Dialog

a) schulintern (kollegialsowie mit Eltern und älteren Schülerinnnen und Schülern)

b) schulilbergreifend (lokal, regional, national, länderübergreifend), z B. in 'Bildungspa amenten', die mtl

Bedacht otfen angelegl sind, Eltern einbeziehen müssen und auch Künst'erinnen und Künstler, Vertreter
'\v und Vertreteinnen der Wirtscha{t usw. einbeziehen können;

c) in themen- und tachspezif ischen Gruppen, z.B. ln Dialoggruppen von Lehrkräflen gleicher

pädagogischer Grundausrichtung.
N,,lit der Fachaufsicht sind keine Weisungsrechle und Sanktionsbefugnisse verbunden. FU die Beratel

selbst ist ausreichende Praxiser,ahnrng (2.8. mil periodischer Rrickkehr in den Schuldienst oder verbunden

mil einem Teilpensum) unabdingbar und systematische Forlbildung selbstverständlich'

Au ,gabeder fach I i chenD ia |ogg ruppen is td ieBe la tungvone inze lnenLehrk rä f tenoderKo | Ieg ien ,d ie
Erarbeilung von Empfehlungen, die Erhebung von Fortbi ldungsbedüdnissen sowie die Organisalion

entsprechender Angebote.

Da das Recht des Kindes auf Bildung ein Grundrechl ist, dart dessen verwirkl ichung nicht von den

finanziel len Verhältnissen der Ellern abhängen; die Finanzierung isi zwar öine solidarisch von der

Gesellschaft zu übernehmende Aufgabe, was aber keineswegs heisst (obwohl aus def schulgeschichte

heraus verständlich), dass der Staat das Schul-lvlonopol ausÜbi- Eine pluralistische Gesellschaft braucht

unabdingbar vielfältige und alternalive Schulkonzepte. Die Flechtsaulsichl des Staates hat einzig die

E jnha | l ungder rech t l i chenRahmenbed ingungenzukon t lo | | i e ren 'Dazugehör t i nsbesonde led |e
Ofienlegung des Schulkonzepts und die Durchführung der Qualjtätssicherung durch lachlichen Dialog

Die Finanzierungspflicht der Gesellschaft (erst sekundär des Staates) darf nicht gekoppelt werden mit der

Durchsetzung einheit l icher Lehrpläne oder Lehrmethoden oder organisalorischer Vorgaben, soweit sie

nicht rein rechlliche Rahmenbedingungen sind.



T H E S E N

Der gesellschaftliche Wandel erfordert die Verwirklichung des Indi-

vidualrechts auf Entwicklung und persönliche Entfaltung in Freiheit und

Verantwortu ng.

2. Dem Wertepluralismus multikultureller Gesellschaften entspricht grös'

sere Vielfalt im Bildungswesen, die aber nicht zu elitären Reservaten

von "Privalschulen" führen darf. öffentliche Schulen mit staatlichen

Lehrplänen, mit (bewährten) reformpädagogischen Ansätzen und sol-

che, die neue pädagogische Konzepte initi ieren, können nebeneinander

bestehen und ermöglichen den Eltern echte Wahlfreiheit'

Es gilt der Grundsatz der Autonomie der einzelnen Schule in inhaltlich-

pädagogischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht'

3 .  lm Bere ich der  inst i tu t ional is ier ten Bi ldung s ind d ie  notwendigen

AuJsichts funkt ionen neu zu def in ieren:  Der  Staat  übern immt d ie

Rechtsaulsichti er kontrolliert insbesondere die Einhaltung von verfas-

sungsmässigen Grundrechten und demokratisch legitimierten Gesetzen'

P ä d a g o g i s c h - i n h a l t l i c h e  F e s t l e g u n g e n  k ö n n e n  i e d o c h  w e d e r

Gegenstand von Gesetzen noch von Verordnungen se in '  D ie

Qualitätssicherung der BildungsiRstitutionen erlolgt als Schulberatung

im Dialog schulintern und schulübergreifend (örtlich, regional usw' und

auf  lac  h l ic  h  -pädagog ischer  Ebene) .  Der  Staat  überprüf t  d ie

\ ! .  Of fen legungspf l icht  für  B i ldungskonzepte sowie d ie  Bete i l igung am

schulübergre i lenden Dia log.

4. Die staatliche Rechtsaufsicht umfasst alle Schulen; getrennt davon ver-

wal te t  und führ t  der  Staat  nur  se ine e igenen Schulen,  n icht  aber

Schulen in freier Trägerschaft.

5. Die Finanzierung ist staatliche Aufgabe, aber gebunden an Erfüllung der

rechtsauts icht l ichen Rahmenbedingungen.  Schulen,  d ie  d ie  recht l ichen

Rahmenbedingungen er fü l len,  haben Anspruch auf  angemessene

Finanzierung.


